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Erläuterungen zur Meldung der Stammdaten nach § 3 der Bargeldprüfungsverordnung (Anlage 1) 

 

1.) Angaben zum Meldepflichtigen (Bargeldakteur) 

 

Beispiel 

 

 
 

Kundennummer Kundennummer des meldepflichtigen Bargeldakteurs (10-stellig) 

Name des Meldepflichtigen Name des Meldepflichtigen laut Handelsregister 

Geschäftssitz Geschäftssitz laut Handelsregister 

Unternehmenstyp Kreditinstitut voreingestellt (zur Auswahl stehen außerdem Wertdienstleister, Wechsel-

stube, Händler, Kasino und andere Institute einschl. Zahlungsinstitute) 

 

2.) Ansprechpartner 

 

Die Kontaktdaten werden genutzt für: 

- Rückfragen zur Meldung 

- Informationen zu den statistischen Meldungen zum Banknotenrecycling 

 

Beispiel 
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3.) Auslagerungsunternehmen 

 

Beispiel 

 

 
 

Als Auslagerungsunternehmen gilt ein Unternehmen, wenn es für einen Verpflichteten Banknoten mittels gelisteter beschäftigtenbedienter Banknotenbearbei-

tungssysteme auf Echtheit und Umlauffähigkeit prüft, um diese dem beauftragenden Verpflichteten für die Wiederausgabe zur Verfügung zu stellen.  

Nicht gemeint sind Unternehmen, die Bargeld nur transportieren, eine Wertermittlung durchführen bzw. es für Einzahlungen bei der Bundesbank aufbereiten. 

 

4.) Geldausgabe- und andere kundenbediente Automaten ohne Recyclingfunktion 

Hier sind nur Automaten mit Auszahlungsfunktion aufzuführen, keine sonstigen vom Meldepflichtigen betriebenen Automaten wie z.B. Parkautomaten o. ä. 

 

Beispiel 

 

 
 

Geldausgabeautomaten kundenbediente Geldausgabeautomaten (GAA) 

SCoTs Selbstbedienungsterminals mit Auszahlungsfunktion 

Andere Automaten andere, bisher nicht genannte Automaten zur Banknotenauszahlung 
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5.) Meldung der betriebenen Systeme 

 

Die halbjährlichen Stammdatenmeldungen sind Bestandsmeldungen. Alle betriebenen kunden- und beschäftigtenbedienten Systeme des Meldepflichtigen 

sind aufzuführen. In der Spalte „Art der Meldung“ ist ein „B“ für Bestand einzutragen. 

 

Änderungen der Stammdaten sind innerhalb von 10 Geschäftstagen zu melden. 

 

 

Für Änderungsmeldungen gibt es folgende Möglichkeiten: 

 

Art der Meldung Geschäftsfall Zu verwenden bei 

A Außerbetrieb-

nahme 

Außerbetriebnahme eines Gerätes 

Standortwechsel eines Gerätes (Außerbetriebnahme am alten Standort) 

Austausch eines Gerätes durch ein neues (Außerbetriebnahme des alten Gerätes) 

Änderung der Maschinenkategorie (Außerbetriebnahme bisherige Kategorie) 

I Inbetriebnahme Inbetriebnahme eines neuen Gerätes 

Standortwechsel eines Gerätes (Inbetriebnahme am neuen Standort) 

Austausch eines Gerätes durch ein neues (Inbetriebnahme des neuen Gerätes) 

Änderung der Maschinenkategorie (Inbetriebnahme mit neuer Kategorie) 

S Softwareupdate Veränderung der Softwareversion eines Gerätes 
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Für jedes Gerät sind folgende Angaben zu machen: 

 

Spalte Erläuterung 

Datum der Änderung Datum, an dem die Änderung stattfand (nicht das Datum der Meldung!) 

Maschinenkategorie Kategorie entsprechend dem tatsächlichen Einsatz des Gerätes (s.u. „Liste der Maschinenkategorien“) 

Identifikationsnummer der EZB EZB-ID gemäß Verzeichnis getesteter Gerätetypen zur Banknotenbearbeitung (siehe EZB-Webseite) 

Hersteller Hersteller des Gerätes (nicht Verkäufer oder Dienstleister!) 

Maschinenname Maschinenname des Gerätes 

Hardwareversion Hardwareversion des Gerätes (kann auch frei bleiben, wenn keine Hardwareversion ausgewiesen ist) 

Softwareversion Softwareversion des Gerätes 

PLZ 

Angaben zum Gerätestandort Ort 

Straße und Hausnummer 

Interne Maschinen-ID des AU Nur bei 4. Interne Bezeichnung des Gerätes beim Auslagerungsunternehmen (betrieben werden können nur Systeme 

des Maschinentyps „BPM“) 

 

Liste der Maschinenkategorien: 

 

Maschinenkategorie gemäß Internetseite der EZB Kann eingesetzt werden als 

CRM CRM, CIM, CCM, COM, TARM, TAM 

CIM CIM, TARM, TAM 

CCM CCM, CIM, TARM, TAM 

COM COM 

BAM BAM 

BPM BPM, BAM 

TAM (AKT) TAM 

TARM (R-AKT) TARM, TAM 
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Beispiele für abzugebende Meldungen: 

 

a) Inbetriebnahme eines neuen Gerätes 

 

 
 

 
 

b) Standortwechsel eines Gerätes 
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c) Tausch eines Gerätes gegen ein anderes Gerät 

 

 
 

Hinweis: Beim Tausch eines Gerätes gegen ein baugleiches Gerät (gleiches Gerät, gleiche Hardwareversion, gleiche Softwareversion) ist keine Meldung 

erforderlich 

 

d) Außerbetriebnahme eines Gerätes 

 

 
 

e) Softwareupdate 
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f) Änderung der Maschinenkategorie wegen Änderung der Art der Benutzung von R-AKT (mit Fitnesssortierung) in TAM (ohne Fitnesssortierung) 

 

 


